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1. Öffentliche Sitzung   

1.1 Anerkennung der Tagesordnung 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Die mit der Einladung vom 24.01.2014 zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats 
der bonnorange AöR am 12.02.2014 übersandte Tagesordnung wird anerkannt. 

  

1.2 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Verwaltungsrats am 20.11.2013 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats der bonnorange 
AöR vom 20.11.2013 wird genehmigt. 

  

1.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen   

 - entfällt -   

1.4 Beschlüsse   

1.4.1 AöR-14003: Änderung des Investitionsplans 2014 – hier: Kfz Müllabfuhr (C1) 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Für die in 2014 anstehenden Lieferungen von Fahrzeugen werden zusätzlich 
2.570.000 Euro als Ausgabebudget in den am 20.11.2013 beschlossenen 
Investitionsplan aufgenommen. 

  

1.4.2 AöR-13064NV2: Änderung der Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse und 
Unterausschüsse des Rates der Bundestadt Bonn 
 
Beschluss: einstimmig bei Enthaltung Die Grünen  
 
Der Verwaltungsrat schlägt dem Rat der Bundesstadt Bonn die in der Anlage 
aufgeführten Änderungen der Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse und 
Unterausschüsse des Rates der Bundesstadt Bonn vor. 

  

 AöR-13064NV2 Anlage wird der Niederschrift als Anlage beigefügt.   

1.4.3 AöR-14004: Aktionstag Bonn Picobello 2014 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Der Aktionstag "Bonn Picobello" findet im Jahr 2014 am Samstag, dem  
27. September statt. 
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1.5 Mitteilungen   

1.5.1 AöR-14005: Teilnahme der bonnorange AöR am VKU-Benchmarking 2014 
 
Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR nimmt Kenntnis. 
 
Die bonnorange AöR wird im Frühjahr 2014 erstmalig am Benchmarking des VKU 
teilnehmen. Dieses Benchmarking wird in einem Rhythmus von 2 Jahren 
durchgeführt und findet in diesem Jahr zum 9. Mal statt. Dabei werden kommunale 
Unternehmen der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung in vier verschiedenen Clustern 
(Landkreise, Städte bis 100.000 Einwohner, Städte 100.000 bis 300.000 Einwohner 
und Städte größer als 300.000 Einwohner) einem Benchmark unterzogen.  
Ziel der Teilnahme ist es, den Standort der bonnorange AöR im Vergleich zu 
anderen, vergleichbaren Unternehmen zu bestimmen, die wichtigsten 
Handlungsfelder zu erkennen und belastbare Daten für eine Stärken-Schwächen-
Analyse zu bekommen.  

Das VKU-Benchmarking-Verfahren gewährleistet: 

- eine kurzfristige Verfügbarkeit der Ergebnisse noch im Sommer 2014, 

- eine einfache standardisierte Datenerhebung mit vertretbarem Aufwand durch 
saubere Definitionen und Abgrenzungen, 

- die Bereitstellung aussagekräftiger und praxistauglicher TOP-Kennzahlen für 
die betriebsrelevanten Bereiche. 

Zu den TOP-Kennzahlen, die im Benchmarking ermittelt und verglichen werden, 
gehören aus dem Bereich Abfallwirtschaft bspw. Angaben zur Sammelmenge je 
Fahrzeugeinsatztag, zur Behälteranzahl je Mitarbeitereinsatztag sowie zu den 
Gesamtkosten je Einwohner. 

Das Benchmarking wird begleitet durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
der teilnehmenden Unternehmen in Form von zwei moderierten Workshops pro Jahr, 
um bspw. Schwachstellen tiefer zu analysieren oder best-practice-Beispiele ins 
eigene Unternehmen zu übernehmen. Dafür fallen Kosten in Höhe von 1.900 EUR 
an.  

Die Kosten für die Teilnahme am VKU-Benchmarking betragen ca. 3.600 EUR je 
Unternehmen und sind im Wirtschaftsplan 2014 berücksichtigt. 

  

1.5.2 AöR-14006: Organisation und Durchführung des Girls‘ Day 
 
Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR nimmt Kenntnis. 
 
Am 27. März 2014 findet deutschlandweit der Girls‘ Day statt. Die bonnorange AöR 
wird in diesem Jahr mit den Bereichen Werkstatt, Straßenreinigung, Müllabfuhr sowie 
an den Wert- und Schadstoffsammelstellen im Bereich Ver- und Entsorgung 
teilnehmen.  
 
In der Werkstatt stehen uns zwei freie Plätze, in den Bereichen Straßenreinigung, 
Müllabfuhr und Ver- und Entsorger jeweils vier Plätze zur Verfügung. Interessierte 
Mädchen haben die Möglichkeit, sich über die offizielle Girls‘ Day Homepage für die 
jeweiligen Bereiche anzumelden.  
 
Der Tagesablauf für den Girls Day soll wie folgt gestaltet werden: 
• Begrüßung der Teilnehmerinnen mit kurzem Kennenlernen  
• Präsentation zu unserem Unternehmen (Abfallwirtschaft und Straßenreinigung)  
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• kurze Vorstellung mit Erfahrungsberichten von Mitarbeitern
• Aufteilung der Teilnehmerinnen in die jeweiligen Bereiche Werkstatt,

Straßenreinigung, Müllabfuhr sowie Wert- und Schadstoffsammelstelle
• Abschlusstreffen in der Kantine zu einem kurzen Erfahrungsbericht

Wichtig ist, dass der Girls` Day zum "Reinschnuppern" verstanden werden soll und 
nicht als Arbeitstag. Grundlegend geht es darum, den Mädchen unser Unternehmen 
nahe zu bringen und sie für unsere Berufe zu interessieren. 

1.6 Aktuelle Informationen 

Herr Schmidt informiert den Verwaltungsrat über den Sachstand zum Thema 
Altkleidersammlung. Die bonnorange AöR hat bei der Bundestadt Bonn einen Antrag 
auf Sondernutzung für 101 Stellplätze für Altkleidercontainer gestellt. 

Die bonnorange AöR ist bestrebt, Lösungen für eine Zusammenarbeit mit den 
gemeinnützigen Organisationen zu erarbeiten, die einer eventuellen gerichtlichen 
Überprüfung standhalten.  

1.7 Sonstiges 

Herr Schmidt bedankt sich bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats für die bisherige 
Zusammenarbeit und lädt im Anschluss an die nächste Sitzung am 09.05.2014 zu 
einem Umtrunk ein. 

1.8 AöR-14012: Tagesordnungspunkte der nichtöffentlichen Sitzung 

Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR nimmt Kenntnis. 

Die Sitzung endet um 17:40 Uhr. 

Bonn, den 17.02.2014 

gez. Nöth 
Vorsitzender Verwaltungsrat Schriftführerin 
gez. R. Wagner
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bonnorange AöR                A N W E S E N H E I T S L I S T E 
                                           AöR-14001 - Anlage 1 - zur Niederschrift 
 Sitzung 

Verwaltungsrat 

   

 
 Sitzungstag 

12.02.2014 
 
 Sitzungsort 

Verwaltungsgebäude bonnorange AöR, 
Kantine 
Lievelingsweg 110, Bonn 

 
 Beginn 

17:15  Uhr 

    

 Ende 
18:30 Uhr 

Anwesend: 
Vorsitzender:    Bg. Wagner 
 
Die Mitglieder: 
CDU     Stv. Gold  
     Stv. Härling 
     Stv. Maiwaldt 
SPD     Stv. Dr. Eickschen  
     Stv. Hürter 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN   VwRM Bänsch-Baltruschat  
     VwRM Schweer 
FDP     Stv. Prof. Dr. Löbach 
 
außerdem     Friedrich (Personalrat) 
 
entschuldigt:    -- 
 
von der Verwaltung:   Heerz (20-22) 
     Leven (Koordinierungsstelle 70) 
     Schmidt (bonnorange AöR) 
     Münz (bonnorange AöR) 
     König (bonnorange AöR) 
     Kreuzer (bonnornage AöR) 
     Bamberg (bonnorange AöR) 
     Mangold (bonnornage AöR) 
 
Schriftführerin:   Nöth (bonnorange AöR) 
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AöR-13064NV2 Anlage 

 
Vorschläge zur Änderung der Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse und Unterausschüsse des Rates der Bundesstadt Bonn 
 
Áusschuss und Zuständigkeit, Stand: 16.12.2009 Änderungsvorschlag Begründung 
V. Ausschuss für Umwelt u. Verbraucherschutz   
1. Der Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz 

ist zur Sicherung und zum Schutz einer menschen-
würdigen Umwelt und nachhaltigen Entwicklung zu-
ständig für Aufgaben der Umweltvorsorge, des Kli-
maschutzes, der Umweltgestaltung sowie für den 
Abbau von Umweltschäden in den Bereichen Luft, 
Wasser, Boden, Klima, Landschaft, Natur, Lärm, 
Energie und Abfall. 
Der Ausschuss für Umwelt- und Verbraucher-
schutz ist zuständig für Vorschläge an den Rat zur 
Koordinierung aller städtischen Initiativen und 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Klima- und Um-
weltschutzes. 

Ergänzung/Klarstellung: 
 
"Dies gilt nicht für das operative Ge-
schäft der bonnorange AöR zur Erfül-
lung der sich aus der Unternehmens-
satzung ergebenden und vom Rat zur 
Wahrnehmung im eigenen Namen 
und in eigener Verantwortung über-
tragenen Aufgaben." 

Die Zuständigkeit des Ausschusses 
kann sich nicht auf "im eigenen Na-
men und in eigener Verantwortung" 
auf die bonnorange AöR übertragene 
Aufgaben" beziehen. Die Aufgaben-
übertragung erfolgte durch Be-
schlussfassung des Rates über die 
Unternehmenssatzung (DS-Nr.: 
1213189). 
Die Zuständigkeit und Verantwortung 
für das operative Geschäft des Un-
ternehmens liegt beim Vorstand. 
 

2. Entscheidungsrechte, soweit nicht die gesetzli-
chen Entscheidungsbefugnisse des Rates oder 
einer Bezirksvertretung gegeben sind: 

  

2.2 Konkrete An-
gelegenheiten 

1. Abfallwirtschaftliche Grundsatz-
entscheidungen 
 

 

Ergänzung/Klarstellung: 
"Dies gilt nicht für das operative Ge-
schäft der bonnorange AöR zur Erfül-
lung der sich aus der Unternehmens-
satzung ergebenden und vom Rat zur 
Wahrnehmung im eigenen Namen und 
in eigener Verantwortung übertrage-
nen Aufgaben." 

Die bisherige Regelung steht im Wi-
derspruch zur Aufgabenübertragung 
"im eigenen Namen und in eigener 
Verantwortung"! 
 

 sowie Anpassung des Abfallwirt-
schaftskonzeptes an neue Gege-
benheiten 

Änderung in Empfehlungsrecht  Nach § 8 Abs. 3, Ziffer 13 Unterneh-
menssatzung ist ein Ratsbeschluss 
erforderlich. 
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